Änderung der Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuer in den bayerischen (Erz-) Diözesen (DKirchStO)

Die bayerischen Erzbischöfe und Bischöfe der (Erz-)Diözesen München und Freising, Bamberg, Augsburg, Eichstätt, Passau, Regensburg und Würzburg haben am 15. September 1999 gleichlautend je für ihren Bereich eine Änderung der Ordnung über die Erhebung von Kirchensteuer in den bayerischen (Erz-) Diözesen (DKirchStO) vom 22. März 1995, geändert durch Satzung vom 21 September 1995, beschlossen. Die Notwendigkeit einer Anpassung ergab sich aus einem gleichlautenden Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder über die Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohnsteuer vom 19. Mai 1999. Gegen die erforderliche Änderung des Art. 6, Abs. 3, Satz 2,2. Halbsatz DKirchStO wurden gemäß Schreiben des Bayer. Staatsministeriums der Finanzen vom 8. November 1999 (Nr. 32-S 2447-27/85-41317) sowie des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 16. November 1999 (Nr. MB 3-K5020-2/120260) Erinnerungen nicht erhoben. Die genannte Bestimmung wird in ihrem neugefassten und ab 1. Januar 2000 geltenden Wortlaut nach​stehend bekanntgemacht. 

Art 6 Höhe des Umlagesatzes

(1) Die Kircheneinkommen- und die Kirchenlohnsteuer werden von den bayerischen (Erz-)Diözesen nach eine einheitlichen Umlagesatz erhoben. Der Umlagesatz beträgt acht v. H. der veranlagten Einkommen- und Lohnsteuer. 

(2) Vor Erhebung der Kircheneinkommen- und der Kirchenlohnsteuer ist die Einkommen- und Lohnsteuer nach Maßgabe des 51 a des Einkommensteuergesetzes in seiner jeweiligen Fassung zu kürzen. 

(3) Ein für die Kirchenlohnsteuer festgesetzter Pauschbetrag beträgt sieben v. H. der pauschalen Lohnsteuer und ist mit zwei Drittel auf die römisch-katholische Kirche und mit einem Drittel auf die evangelisch-lutherische Kirche aufzuteilen, sofern der Arbeit​geber die Kirchenlohnsteuer nicht durch Individualisierung der jeweils umlageer​hebenden Kirche oder Gemeinschaft zuordnet. Weist der Arbeitgeber in Fällen der Lohnsteuerpauschalierung für einzelne Arbeitnehmer nach, dass sie keiner umlage​erhebenden Kirche oder Gemeinschaft angehören, so wird insoweit Kirchensteuer nicht erhoben; für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer acht v. H. der pauschalen Lohnsteuer. 

Bamberg, 10. Dezember 1999

